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Das Landgericht Hamburg hat die Anklage zugelassen – Ab dem 11. Juli
verhandelt die zuständige Jugendschutzkammer
Wie LTO mitteilt, landet „der Entführungskrimi um die Kinder der Steakhouse-Erbin Christina
Block vor dem Strafgericht. Das Landgericht Hamburg hat die Anklage zugelassen. Ab dem
11.  Juli  verhandelt  die  zuständige  Jugendschutzkammer  des  Gerichts  und  zwar  bis
voraussichtlich zum Ende des Jahres, teilt LTO weiter mit, In der Neujahrsnacht 2024 sollen
maskierte Täter die beiden Kinder im Alter von elf und dreizehn Jahren gewaltsam aus der
Obhut des Vaters entführt  haben.  Diese seien von Dänemark schließlich nach Hamburg
gebracht  worden.  Mitangeklagt  ist  der  ehemalige  ARD-Moderator  Gerhard  Delling,  der
Lebensgefährte  von  Christina  Block.  Für  den  brachte  der  Eröffnungsbeschluss  des
Landgerichts  in  zweifacher  Hinsicht  unschöne  Nachrichten.  Das  Gericht  sieht  sogar
Anhaltspunkte für eine Mittäterschaft. Die Staatsanwaltschaft wollte ihn nur wegen Beihilfe
anklagen“. LTO schreibt, dass sie weiter darüber berichten: Wir berichten. 

Wie LTO am 17.06.2024 berichtet hatte, muss sich die Steak-House-Erbin Christina Block und
sechs weitere Personen wegen des Vorwurfs der schweren Kindesentziehung ab dem 11. Juli
vor  dem  Landgericht  (LG)  Hamburg  verantworten  müssen.  Die  zuständige
Jugendschutzkammer des Gerichts hat mit Beschluss vom 16. Juni die Anklage zugelassen
und das Hauptverfahren eröffnet. Dies teilte das Gericht heute per Pressemitteilung mit. 

Über  die  weitere  Entwicklungen  dieses  Prozesses  wird  auch  NACHRICHTEN
REGIONAL  berichten,  und  die  Mitteilungen  von  LTO  veröffentlichen.

https://nachrichten-regional.de/hamburg-steakhouse-erbin-christina-block-landet-vor-dem-strafgericht/
https://nachrichten-regional.de/hamburg-steakhouse-erbin-christina-block-landet-vor-dem-strafgericht/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lg-hamburg-laesst-anklage-wegen-kindesentziehung-zu?utm_source=Eloqua&utm_content=WKDE_LEG_NSL_LTO_Daily_EM&utm_campaign=wkde_leg_mp_lto_daily_ab13.05.2019&utm_econtactid=CWOLT000029208568&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=
https://www.lto.de/gerichte/aktuelle-urteile-und-adresse/landgericht-hamburg
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/generalstaatsanwaltschaft-hamburg-erhebt-anklage-gegen-block-wegen-kindesentfuehrung

